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RATGEBER

4/W Ich ziehe ins Ausland.
Kann ich meine Kranken-
Versicherung behalten?
Ich möchte für etwa zwei Jahre zu meiner Freundin nach Spanien ziehen,

jedoch meinen Wohnsitz in der Schweiz beibehalten, damit ich weiterhin
bei meiner Krankenkasse versichert bleiben kann. Meine Wohnung möchte
ich nicht verkaufen, sondern lediglich vermieten. Ist dies zulässig?

#
Dr. zur. Rudot/ 7uor

Ihre Frage beantworte ich un-
ter der Annahme, dass Sie

keiner Erwerbstätigkeit nach-

gehen und eine Altersrente
beziehen.

Tatsächlich unterstehen
nach dem Krankenversiche-
rungsgesetz (KVG) nur Perso-

nen mit Wohnsitz in der
Schweiz der obligatorischen

Krankenversicherung. Im Aus-
land wohnhafte Personen
können nach heutiger Rechts-

läge in der obligatorischen
Krankenversicherung nicht
mehr versichert werden. Ob
Sie weiter bei Ihrer Kranken-
Versicherung bleiben können,
hängt davon ab, ob Sie den
Wohnsitz in der Schweiz bei-
behalten können.

Massgeblich ist grundsätz-
lieh der Wohnsitz nach dem
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Zivilgesetzbuch (ZGB), der
sich nach dem Lebens-Mittel-
punkt richtet. Wie Sie schrei-
ben, beabsichtigen Sie kein
dauerndes Verbleiben in Spa-
nien, sondern möchten später
wieder in die Schweiz zurück-
kehren. Darauf weist auch die
Tatsache hin, dass Sie die

Wohnung in Ihrem Haus
nicht verkaufen, sondern le-

diglich vermieten möchten.
Unter diesen Umständen
scheint es durchaus möglich,
weiterhin in der Schweiz ver-
sichert zu bleiben. Sicher sind
Sie sich bewusst, dass Sie in
der Schweiz auch Steuer-

pflichtig bleiben, solange Sie

den Wohnsitz in der Schweiz
behalten.

Da Sie sich voraussichtlich
länger in Spanien aufhalten
möchten, empfehle ich Ihnen,
bei Ihrer Krankenversiche-

rung abzuklären, ob eine Zu-
Satzversicherung abgeschlos-
sen werden sollte, damit Sie

in jedem Fall die nötige Pflege

beanspruchen können.
Eine Änderung der Rechts-

läge könnte sich aufgrund
der bilateralen Verträge der
Schweiz mit der Europäischen
Union (EU) ergeben. Dem-
nach soll für nichterwerbs-
tätige Rentenberechtigte in ei-

nem EU-Staat, von dem
sie keine Rente beziehen,
grundsätzlich der Staat, von
dem die Rente ausgerichtet
wird, für alle Sozialversiche-

rangen, also auch für die Kran-
kenversicherung, zuständig

bleiben. Dies ist jedoch für Sie

nicht von Bedeutung, da Sie

den Wohnsitz in der Schweiz
beibehalten möchten.

Wie viel Rente
erhalte ich?
Meine Frau und ich beziehen
seit 1996 eine Ehepaarrente
von je 1411 Franken, insge-
samt also 2822 Franken im
Monat. Da ich als Landwirt
im Rentenalter von Direkt-
Zahlungen ausgeschlossen
bin, muss ich mich finanziell
neu orientieren. Ich möchte
deshalb wissen, wie hoch
meine Rente ab 2001 nach
der Anpassung an die 10.

AHV-Revision sein wird.

Ich kann Ihnen aufgrund Ih-
rer Angaben und der heute

geltenden Rechtslage folgen-
de Hinweise zur Neuberech-

nung Ihrer Renten geben:

Grundlagen der Anpassung
aZfrecMz'c/zer Renten an dze

10. AHV-ReOTston

Renten, die vor 1997 entstan-
den sind, werden spätestens
auf 2001 ans neue Recht ange-
passt. Eine frühere Anpassung
erfolgt nur ausnahmsweise,
insbesondere bei Änderung
der persönlichen Verhältnisse
der Versicherten (Zivilstands-
änderung, Rentenanspruch
eines Ehegatten usw.).

Die Anpassung erfolgt
nach besonderen Übergangs-

bestimmungen zur 10. AHV-
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Revision. Danach werden die

neuen Renten
• auf den Grundlagen der al-

ten Renten und
• unter Anrechnung pau-

schaler Erziehungsgut-
schritten aufgrund des AI-
ters der Rentenberechtigten
berechnet. Da Sie und Ihre
Frau vor 1946 geboren sind,
können Ihnen die höchst-

möglichen Erziehungsgut-
Schriften für 16 Jahre ange-
rechnet werden.
Im Übergangsrecht ist zu-

dem eine Besitzstandsgarantie
verankert, so dass die Umsteh
lung keinesfalls zu einer Reduk-
tion bisheriger Renten führt.

Hz'rzzuez'se zu //zrezzz

Rerztezzazzsprac/z

Nachdem die altrechtliche Ehe-

paarrente 150 % einer entspre-
chenden einfachen Altersrente

betrug, entspricht Ihre heutige
Rente einem massgebenden
Durchschnittseinkommen bei-
der Eheleute von 62712 Fran-
ken (Vollrenten-Tabelle 2000)
oder für jeden Ehegatten von
31356 Franken.

Das Jahreseinkommen wird
durch pauschale Erziehungs-
gutschriften für 16 Jahre er-
höht. Bei jährlichen Erzie-
hungsgutschriften von gegen-
wärtig 36180 Franken (drei-
fache Mindestrente) bezie-

hungsweise je 18090 Franken

DER RATGEBER...

steht allen Leserinnen
und Lesern der Zeitlupe zur
Verfügung. Er ist kostenlos,

wenn die Frage von allge-
meinem Interesse ist und

die Antwort in der Zeitlupe
publiziert wird. (Bei Steuer-

Problemen wenden Sie sich

am besten an die Behörden
Ihres Wohnortes.)

Anfragen senden an:

Zeitlupe, Ratgeber
Postfach, 8027 Zürich

pro Ehegatte ergibt sich für 16

Jahre pro Ehegatte ein Betrag
von total 289440 Franken.
Aufgrund des unterschiedli-
chen Rentenalters wird das

massgebende Einkommen für
die Frau und den Mann um
je 6578 Franken (289440:44)
erhöht.

Das Durchschnittseinkom-
men der früheren Rente ergibt
zusammen mit den Über-

gangsgutschriften für beide
Ehegatten gesamthaft ein Ein-
kommen von je 37 934 Fran-
ken (31356 + 6578).

Für die Bestimmung der

künftigen Renten ist grund-
sätzlich vom nächsthöheren
Tabellenwert auszugehen, der
für beide Ehegatten je 38592
Franken beträgt. Daraus ergä-
ben sich theoretisch Renten
von je 1560 Franken pro Ehe-

gatte oder insgesamt 3120
Franken im Monat.

Allerdings ist der Ge-

samtanspruch von Verheirate-
ten auf 150% einer individu-
eilen Höchstrente, das heisst
auf 3015 Franken plafoniert.
Auf eine Plafonierung kann
nur bei gerichtlich getrennter
oder geschiedener Ehe ver-
ziehtet werden. Demnach
können Sie und Ihre Frau vor-
aussichtlich mit individuellen
Renten von je 1508 Franken
(Wert 2000) rechnen, was
dem gegenwärtigen Maximal-
anspruch entspricht.

Übrigens ist auf 2001 die
nächste Anpassung der Ren-

ten an die Entwicklung der
Preise und Löhne (Misch-
index) zu erwarten. Das ge-
naue Ausmass der Erhöhung
wird vom Bundesrat festgelegt
und voraussichtlich im Herbst
dieses Jahres bekannt sein.

Verbindliche Auskünfte
über einzelne Renten sind im

AHV-Ratgeber nicht möglich,
sondern müssen der zuständi-

gen Ausgleichskasse vorbe-
halten bleiben.

Dr. zur RizdoJ/Tzzor
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